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Verordnung
über die Verrechnung von Geldforderungen und 
Geldverbindlichkeiten aus zwischenbetrieblichen 

Ware-Geld-Beziehungen.
— Verrechnungs-Verordnung —

Vom 3. September 1964

Zur besseren Ausnutzung der Ware-Geld-Beziehun
gen zwischen den Betrieben für die Stimulierung einer 
bedarfsgerechten Produktion und Versorgung ist es er
forderlich, die Verantwortung der Verkäuferbetriebe 
für eine qualitäts-, Sortiments- und termingerechte 
Warenlieferung oder Leistung entsprechend den Be
dingungen des Wirtschaftsvertrages voll durchzusetzen 
und das Recht der Käuferbetriebe auf Prüfung der 
Warenlieferung oder Leistung vor ihrer Bezahlung zu 
sichern. Hierzu wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Der mit dem bisherigen Forderungseinzugsverfah
ren und dem Rechnungseinzugsverfahren verbundene 
Automatismus bei der Verrechnung von Geldforderun
gen und Geldverbindlichkeiten aus dem Verkauf und 
Kauf von Waren sowie aus sonstigen Leistungen ist

- für alle bisherigen Teilnehmer an diesen Verfahren 
durch die Anwendung der mit dieser Verordnung fest
gelegten differenzierten Verrechnungsverfahren zu be
seitigen.

(2) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für 
die aus dem Verkauf und Kauf von Waren sowie aus

sonstigen Leistungen zu verrechnenden wechselseitigen 
Geldforderungen und Geldverbindlichkeiten der

a) volkseigenen Betriebe,
b) Vereinigungen Volkseigener Betriebe (bzw. der 

ihnen in anderen Bereichen der Volkswirtschaft 
gleichzustellenden Organe),

c) Haushaltsorganisationen,
d) sozialistischen Genossenschaften und deren recht

lich selbständigen Einrichtungen,
e) Betriebe mit staatlicher Beteiligung,
f) anderen Betriebe, die Planaufgaben erhalten,
g) gesellschaftlichen Organisationen und deren recht

lich selbständigen Einrichtungen
(nachstehend Betriebe genannt).

(3) Diese Verordnung gilt auch für private Betriebe 
hinsichtlich der wechselseitigen Verrechnung ihrer 
Geldforderungen und Geldverbindlichkeiten mit den 
im Abs. 2 genannten Betrieben. Private Betriebe sind 
private Industrie-, Bau-, Verkehrs- und Handels
betriebe, die den Industrie- und Handelskammern an
gehören, sowie Einkaufs- und Liefergenossenschaften 
des Handwerks.

§ 2

V crrechnungsgrundsälze

(1) Für die Verrechnung von Geldforderungen und 
Geldverbindlichkeiten aus Warenlieferungen und son
stigen Leistungen sind, soweit nicht nach gesetzlichen 
Bestimmungen die Zahlung in bar oder im Postscheck-


